
Jagdgenossenschaft Geschwenda 
 
Die Jagdgenossenschaft Geschwenda hat am 26.04.2023 ihre Jahreshauptversammlung 
durchgeführt. Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
 
 
Beschluss-Nr.: 01/2023 
Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt, die Entlastung des Jagdvorstandes und 
der Kassenprüfer für das Jagdjahr 2022. 
 
Abstimmung: 
Stimmen               13 ja  0 nein  0 Enthaltung 
Fläche          250,0842 ha ja  0 nein  0 Enthaltung 
 
Beschluss-Nr.: 02/2023 
Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt, dass gemäß § 6 Abs. 2 j der Satzung der 
Jagdgenossenschaft Geschwenda der Reinertrag der jagdlichen Nutzung für das Jagdjahr 
2022 mit 1.987,68 € (4,06 €/ha) festgestellt wird. Gemäß § 14 Abs. 3 der genannten Satzung 
beschließt die Jagdgenossenschaft keine generelle Ausschüttung vorzunehmen. Der 
Reinertrag wird der Rücklage zugeführt.  
 
Eine Ausschüttung im Einzelfall ist nur auf schriftlichen Antrag unter der Voraussetzung 
möglich, dass von den einzelnen und berechtigten Jagdgenossen die Auszahlung ihres 
Anteils innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verteilungsplanes schriftlich 
beim Jagdvorsteher mit den zur Auszahlung erforderlichen Angaben geltend gemacht wird. 
 
Abstimmung: 
Stimmen         13      ja  0       nein 0 Enthaltung 
Fläche    250,0842 ha      ja  0 ha  nein 0 Enthaltung 
 
 
Beschluss-Nr.: 03/2023 
Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt, dass die Jagdgenossenschaft 
Geschwenda  
 

a. dem Angelverein Geschwenda einen Betrag in Höhe von 1.000 € zur 
Verwendung für eine Sitzgelegenheit am Teich sowie die Jugendarbeit, 

b. dem Feuerwehrverein Geschwenda einen Betrag in Höhe von 1.000 € für 
Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung und zur Absicherung der 180-Jahrfeier 
der Freiwilligen Feuerwehr Geschwenda 

 
spendet. Die finanziellen Mittel werden aus der Rücklage entnommen. 
 
Abstimmung: 
Stimmen         13      ja  0       nein 0 Enthaltung 
Fläche    250,0842 ha      ja  0 ha  nein 0 Enthaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschluss 04/2023 
Die Mustersatzung (siehe Anlage) wird als neue Satzung der Jagdgenossenschaft 
Geschwenda wird beschlossen. 
Der Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft Geschwenda wurde in der Zeit vom 13.04. 
bis 26.04.2023 in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 05, An der Glashütte 3, 99330 
Geratal OT Gräfenroda zu den üblichen Dienstzeiten ausgelegt. 
 
 
Abstimmung: 
Stimmen         13      ja  0       nein 0 Enthaltung 
Fläche    250,0842 ha      ja  0 ha  nein 0 Enthaltung 
 
 
Wahl des Jagdvorstandes und der Kassenprüfer 
 
Entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft Geschwenda wurde eine Wahl des 
Jagdvorstandes und der Kassenprüfer durchgeführt. Folgende Jagdgenossen wurden 
gewählt: 
 

Karsten Körpert - Jagdvorsteher 
René Buhr - Stellvertreter 
Christian Dorn - Schriftführer 
Steffen Schieck - Kassenwart 
Christian Kellner - Beisitzer 
 
Petra Bertha - Kassenprüfer 
Axel Riebel - Kassenprüfer 

 
Die Jagdgenossenschaft Geschwenda bedankt sich herzlich beim langjährigen 
Jagdvorsteher Joachim Abendroth, den Vorstandsmitgliedern Berg Heyer und Ralf Groteloh 
sowie dem Kassenprüfer Bernd Meyer. 
Gleichzeitig danken wir den wiedergewählten Vorstandsmitgliedern, begrüßen die neuen 
Mitglieder des Jagdvorstandes und wünschen uns allen viel Erfolg.  
 
 
Karsten Körpert 
Jagdvorsteher 
 


